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Vortrag des Gemeinderats an den Stadtrat 

 

Spezialfinanzierung von Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit einem 
ökologischen Nutzen 
 

 

1. Worum es geht 

 

Die Erfolgsrechnung 2014 der Stadt Bern schliesst mit einem Ertragsüberschuss von 30,75 Mio. 

Franken ab. Gemäss kantonaler Vorgabe muss dieser Ertragsüberschuss für Zusatzabschrei-

bungen auf dem städtischen Verwaltungsvermögen verbucht werden. Damit wäre eine konkrete 

Mittelverwendung aber blockiert. Eine alternative Ertragsüberschussverwendung bedingt die 

Schaffung eines Reglements und muss einen Konnex zum Rechnungsjahr aufweisen, in welchem 

der Ertragsüberschuss erzielt worden ist. Nach geltenden Rechnungslegungsvorschriften dürfen in 

eine Spezialfinanzierung übertragene Ertragsüberschüsse nur zu Abschreibungszwecken und nicht 

für ordentliche Ausgaben gebraucht werden. Unter Berücksichtigung dieser Vorschriften beantragt 

der Gemeinderat dem Stadtrat zuhanden der Stimmberechtigten eine sinnvollere Verwendung 

erzielter Ertragsüberschüsse: Die Schaffung einer Spezialfinanzierung für die Vorfinanzierung von 

Abschreibungen aus Investitionsvorhaben aus dem Bereich Eis und Wasser mit ökologischem 

Nutzen (namentlich Einsparungen von Energie). Eine solche Spezialfinanzierung ist für den Ge-

meinderat aus folgenden Gründen die beste Alternative zu Zusatzabschreibungen:  

 

- Bei den städtischen Eis- und Wasseranlagen besteht dringender und hoher Sanierungsbedarf.  

- Weil diese Anlagen aufgrund der veralteten Technik einen hohen Energieverbrauch aufweisen, 

trägt eine Sanierung zur Umsetzung des städtischen Energierichtplans bei. 

- Von den städtischen Eis- und Wasseranlagen profitiert die ganze Bevölkerung der Stadt.  

 

Mit der Schaffung eines Spezialfinanzierungsreglements soll ein wichtiger Beitrag zur zukünftigen 

Erhaltung eines möglichst breiten und energetisch überzeugenden Angebots an Eis- und Wasser-

anlagen geleistet werden. Überdies profitieren die übrigen Hochbauvorhaben (z.B. Schulsanierun-

gen) von der Spezialfinanzierung, weil diese die Investitionsrechnung in diesem Bereich entlastet 

und somit finanziellen Spielraum für die Instandsetzung der bestehenden Infrastruktur schafft. 

 

 

2. Ausgangslage 

 

2.1 Rechnungslegung bis Ende 2013: Überschüsse wurden zu Eigenkapital 

Mit dem bis Ende 2013 geltenden Harmonisierten Rechnungslegungsmodel 1 (HRM1) mussten 

Überschüsse der laufenden Rechnung nach Vorgabe des Kantons zum vollständigen Abbau des 

altrechtlichen Bilanzfehlbetrags (erfolgt im Jahr 2010) verwendet werden. Ab dem Jahr 2010 bis 

und mit dem Jahr 2013 konnte, ebenfalls den Vorgaben von HRM1 entsprechend, städtisches Ei-

genkapital geäufnet werden. Per Ende 2013 betrug das städtische Eigenkapital 104,3 Millionen 

Franken.  

 

2.2 Neue Rechnungslegung ab 2014: Überschüsse für Zusatzabschreibungen 

Per 1. Januar 2014 hat die Stadt Bern als Testgemeinde das neue Harmonisierte Rechnungsle-

gungsmodel 2 (HRM2) eingeführt. Mit dieser Einführung ergibt sich eine wesentliche Änderung bei 

der Verwendung von Gewinnen. So müssen Ertragsüberschüsse in der Erfolgsrechnung („Laufen-

de Rechnung“ unter HRM1) nach kantonaler Vorgabe neu für Zusatzabschreibungen bis zur Höhe 
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der erfolgten Nettoinvestitionen verwendet werden. Erst über die Nettoinvestitionen hinausgehende 

Ertragsüberschüsse können in den Bilanzüberschuss („Eigenkapital“ unter HRM1) übertragen wer-
den.  

 

Konkret regeln die Artikel 84 und 85 der Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998 (GV; BSG 

170.111) den Umgang mit zusätzlichen Abschreibungen wie folgt: 

 

Art. 84 [Fassung vom 17. 10. 2012] 

Zusätzliche Abschreibungen 

1. Grundsätze 
1 Zusätzliche Abschreibungen werden vorgenommen, wenn im entsprechenden Rechnungsjahr 

a in der Erfolgsrechnung ein Ertragsüberschuss ausgewiesen wird und 

b die ordentlichen Abschreibungen kleiner als die Nettoinvestitionen sind. 
2 Bei gebührenfinanzierten Spezialfinanzierungen sind keine zusätzlichen Abschreibungen zuläs-

sig.  
3 Zusätzliche Abschreibungen sind zu budgetieren. 
4 Beim Jahresabschluss errechnete höhere zusätzliche Abschreibungen sind zwingend vorzuneh-

men. 

 

Art. 85 [Fassung vom 17. 10. 2012] 

2. Berechnung und Verbuchung 
1 Die zusätzlichen Abschreibungen entsprechen der Differenz Nettoinvestitionen zu ordentlichen 

Abschreibungen, aber höchstens dem Ertragsüberschuss. 
2 Sie werden in den Sammelkonti Wertberichtigung verbucht. 
3 Die Wertberichtigung wird zugunsten des Kontos Bilanzüberschuss/-fehlbetrag aufgelöst, soweit 

sie das Verwaltungsvermögen übersteigt. 

 

2.3 Konkrete Folgen von HRM2 

Im Jahr 2014 wurden Nettoinvestitionen im Umfang von 101,3 Mio. Franken getätigt. Davon wer-

den lediglich 44,3 Mio. Franken durch Abschreibungen selbst finanziert. Der gesamte Ertragsüber-

schuss von 30,75 Mio. Franken muss als Zusatzabschreibungen verwendet werden. Diese Zusatz-

abschreibungen werden in den Sammelkonti Wertberichtigung verbucht.  

 

Die Wertberichtigung kann gemäss Artikel 85 Absatz 3 GV zugunsten des Bilanzüberschusses/ 

-fehlbetrags aufgelöst werden, sofern sie die Höhe des Verwaltungsvermögens übersteigt. Die Re-

gelungen haben zur Folge, dass der Bestand des Bilanzüberschusses auf lange Zeit unverändert 

bleiben wird, da keine Rechnungsüberschüsse mit Cashflows absehbar sind, welche die Höhe der 

Nettoinvestitionen übersteigen und da es unrealistisch ist, dass die Sammelkonti Wertberichtigung, 

also der Bestand an zusätzlichen Abschreibungen, in der Stadt je den Wert des städtischen Ver-

waltungsvermögens (Ende 2014 rund 1 Milliarde Franken) übersteigen wird.  

 

Die Regelung in Artikel 85 Absatz 3 GV führt zu Situationen, in welchen eine Gemeinde trotz 

schwieriger Finanzlage und einem namhaften Betrag in der Wertberichtigung wegen der restrikti-

ven Vorgabe nicht auf diese Bewertungsreserve zugreifen kann; dann nämlich, wenn der Buchwert 

des Verwaltungsvermögens immer noch mit einem höheren Wert als der Bestand der Wertberichti-

gung zu Buche steht. Dies wird zukünftig insbesondere bei mittleren und grösseren Gemeinwesen 

der Fall sein. So kann im Fall der Stadt davon ausgegangen werden, dass einmal eingelegte Be-

träge wohl über Generationen hinweg blockiert sind.  

 

Grundsätzlich ist die neue Regelung mit der Möglichkeit der Vornahme von zusätzlichen Abschrei-

bungen aus finanzpolitischen Gründen zu begrüssen. Die Sicherstellung einer soliden Finanzie-
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rung der Investitionsvorhaben ist finanzpolitisch von grosser Bedeutung. Der Gemeinderat wie 

auch die HRM2 Testgemeinden vertreten jedoch einhellig die Meinung, dass die Vorschriften in 

Artikel 85 GV zu einer unflexiblen und starren Umsetzung führen. Sowohl der Gemeinderat als 

auch die HRM2 Testgemeinden haben den Regierungsrat daher schriftlich aufgefordert, Artikel 85 

GV dahingehend anzupassen, dass ein Zugriff auf diese offensichtlichen Reserven weniger restrik-

tiv geregelt wird. Allerdings kann heute noch nicht beurteilt werden, ob und falls ja, in welcher Form 

der Regierungsrat dieses Anliegen aufnehmen wird und ab wann eine allfällige Anpassung in Kraft 

gesetzt würde.  

 

Deshalb hat der Gemeinderat entsprechende Vorabklärungen getroffen und nach Möglichkeiten 

gesucht, den im Jahr 2014 erwirtschafteten Ertragsüberschuss sinnvoll und nachhaltig zu verwen-

den. Er schlägt dem Stadtrat vor, einen Betrag von 30,75 Mio. Franken in eine neu zu schaffende 

Spezialfinanzierung für die Vorfinanzierung von Abschreibungen aus Investitionsvorhaben aus dem 

Bereich Eis und Wasser mit einem ökologischen Nutzen (namentlich Einsparungen von Energie) 

einzulegen. 

 

 

3. Rahmenbedingungen für die Schaffung eines Reglements zur Spezialfinanzierung von 

Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit einem ökologischen Nutzen 

 

Der Gemeinderat will den Ertragsüberschuss von 30,75 Mio. Franken der Erfolgsrechnung 2014 

sinnvoll verwenden. Wegen Vorgaben der Rechnungslegung ist es zwingend, dass bei jeder alter-

nativen Ertragsüberschussverwendung ein Konnex zur Finanzpolitik im Jahr 2014 besteht: Nur für 

einen Investitionsbedarf, der Ende 2014 bekannt war, darf im Rechnungsjahr 2014 eine Spezialfi-

nanzierung im Sinne einer Vorfinanzierung geäufnet werden (Grundsatz der Periodenabgrenzung 

aus Art. 60 GV in Verbindung mit Art. 4 der Direktionsverordnung vom 23. Februar 2005 über den 

Finanzhaushalt der Gemeinden [FHDV; BSG 170.511]). Entsprechend kann mit einer Spezialfinan-

zierung, die einer Grundlage in einem Reglement bedarf, kein Vorhaben vorfinanziert werden, das 

noch nicht in die Investitionsplanung aufgenommen worden oder Bestandteil der Eisstrategie der 

Stadt vom 30. Oktober 2013 ist. Dieses Vorgehen ist auch aus infrastrukturellen und finanzpoliti-

schen Überlegungen sinnvoll: Mit Ausnahme der geplanten 50-Meter-Schwimmhalle und der ge-

planten Eishalle auf dem Areal der Postfinance Arena sind in der Investitionsplanung ausschliess-

lich bereits bestehende Anlagen enthalten. Die Spezialfinanzierung setzt somit einen Schwerpunkt 

auf die Modernisierung bereits bestehender Anlagen. 

 

Ein hoher und absehbarer Investitionsbedarf liegt bei sanierungsbedürftigen Infrastrukturen im 

Bereich Eis und Wasser vor. In keinem anderen Teilportfolio des städtischen Verwaltungsvermö-

gens ist die Diskrepanz zwischen den Neuwerten (was würde es kosten, die bestehenden Anlagen 

neu aufzubauen) und dem Zeitbauwert (Wert der vorhandenen Anlagen) derart gross. Gemäss 

Mittelfristiger Investitionsplanung (MIP) 2016 - 2023 sind im Investitionsbereich Hochbau im Port-

folio Eis und Wasser rund 254,9 Mio. Franken an Investitionen geplant (siehe Beilage).  

 

Der Gemeinderat setzt sich zum Ziel, der Bevölkerung zeitgemässe Infrastrukturen im Bereich Eis 

und Wasser zu Verfügung zu stellen. Dabei soll ökologischen und energetischen Vorgaben Rech-

nung getragen werden. Eis- und Wasseranlagen sind mit viel Technik ausgerüstet. Hallen- und 

Freibäder weisen im Vergleich zu Wohn-, Geschäfts- oder Bürogebäuden den höchsten spezifi-

schen Energiebedarf auf. Die Bereitstellung grosser und beheizter Wasserflächen sowie die 

Raumklimatisierung bei Hallenbädern brauchen viel Energie. Die meisten städtischen Anlagen 

wurden in den 1960er bis 1970er Jahren erstellt und weisen, nicht zuletzt wegen des technischen 

Fortschritts in den letzten Jahren, bei Sanierungen ein grosses Potenzial für ökologische und ener-

getische Verbesserungen auf. Zu denken ist hierbei an ökologische/energetische Massnahmen bei 

der Energieerzeugung, bei der Lüftung (bspw. Wärmerückgewinnung, Gebäudeleittechnik zur 
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Steuerung), bei der Beckenwassertechnik (bspw. Wärmerückgewinnung aus Filterspülwasser, 

Einsatz regelbarer hocheffizienter Pumpen) oder bei der Gebäudehülle (bspw. Dämmung, Wärme-

verglasung). Bei Eisanlagen können Erneuerungen der technischen Anlagen und Einhausungen 

den Energieverbrauch massiv senken und gleichzeitig bestehende Lärmprobleme durch den Eis-

lauf- und Eishockeybetrieb entschärfen.  

 

Im Rahmen des Prüfungsberichts vom 24. April 2013 zum Postulat Fraktion FDP: Sanierung von 

Gebäuden der Stadt Bern. Priorisierung der Energiebilanz hat der Gemeinderat ausgeführt, dass 

ein erhebliches Optimierungspotenzial beim Energieverbrauch des Immobilienportfolios Verwal-

tungsvermögen besteht, würde das ganze Portfolio auf den neusten bautechnischen Stand ge-

bracht. Namentlich könnte der CO2-Ausstoss um jährlich rund 2 600 Tonnen gesenkt werden, was 

einer Reduktion von etwa 30 Prozent entspricht. Im Teilportfolio Eis und Wasser ist das Einspar-

potenzial wegen des hohen Energieverbrauchs noch weit bedeutender. Sanierungen von Eis- und 

Wasseranlagen leisten somit einen wesentlichen Beitrag an die Umsetzung des Energierichtplans 

der Stadt und an die Verbesserung der Nachhaltigkeit des städtischen Verwaltungsvermögens.  

 

Ein gutes Angebot an Eis- und Wasseranlagen trägt zur Attraktivität der Stadt Bern bei. Sanierun-

gen in diesem Bereich kommen der ganzen Bevölkerung zu Gute.  

 

Aus diesen Gründen will der Gemeinderat eine Spezialfinanzierung für ökologische und energeti-

sche Sanierungen von Eis- und Wasseranlagen schaffen.  

 

Mit seiner Eis und Wasser Strategie hat der Gemeinderat die Grundlagen für eine umfassende 

Entwicklung der Infrastruktur im entsprechenden Portfolio geschaffen. Zudem hat er bereits ver-

schiedene Entscheidungen zu gewissen dafür relevanten Projekten getroffen. Die neue Spezialfi-

nanzierung soll auf die sich aktuell abzeichnenden oder in Ausführung befindenden Projekte des 

Portfolios Eis und Wasser beschränkt bleiben und sich auf diejenigen Investitionsanteile beschrän-

ken, welche einen energetischen und ökologischen Nutzen generieren. Damit können eine klare 

Identifizierung der vorzufinanzierenden Projekte und eine Reservierung der Mittel stattfinden. Die 

dem Reglement beiliegende Liste zeigt das geplante Investitionsvolumen im Portfolio Eis und 

Wasser auf. Aufgrund der fachtechnischen Beurteilung der Fachleute von Hochbau Stadt Bern und 

von Immobilien Stadt Bern kann erwartet werden, dass rund 40 % dieses Volumens Bestandteile 

betreffen, welche mit einem ökologisch/energetischen Nutzen verknüpft werden können (der Anteil 

ökologischer/energetischer Verbesserung ist abhängig vom konkreten Projekt im Einzelfall). Für 

die Realisierung des ökologischen/energetischen Nutzens würden aus der Spezialfinanzierung 

Mittel zu Abschreibungszwecken entnommen und die Erfolgsrechnung entsprechend entlastet.  

 

 

4. Rechtliche und rechnungslegungstechnische Grundlagen 

 

Um die vorgesehene Ergebnisverwendung überhaupt möglich zu machen, wurden vertiefte kredit-

rechtliche und rechnungslegungstechnische Abklärungen vorgenommen. Das vom Gemeinderat 

erstellte Reglement wurde in enger Zusammenarbeit mit der Stadtkanzlei und dem Finanzinspekto-

rat erarbeitet. 

 

4.1 Grundsätzliche Zulässigkeit der vorgesehenen Spezialfinanzierung 

Die grundsätzliche Zulässigkeit der vorgesehenen Spezialfinanzierung ergibt sich aus folgenden 

Materialien: 

 

Das Schweizerisches Rechnungslegungsgremium für den öffentlichen Sektor (SRS) hält in seiner 

Auslegung der Fachempfehlung (FE) Nr. 08: Spezialfinanzierungen und Vorfinanzierungen Fol-

gendes fest (Auszug): 
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Zu Ziffer 2 der FE Nr. 08 

Vorfinanzierungen 

A  Gemäss Handbuch HRM2 kann die Bildung von Reserven für noch nicht beschlossene Vorha-

ben (Vorfinanzierungen) budgetiert oder mit dem Rechnungsabschluss vorgenommen werden. 

Diese benötigt einen Beschluss der formell zuständigen Behörde. Die Bildung wird als ausser-

ordentlicher Aufwand ausgewiesen. 

B  Das SRS-CSPCP ist jedoch der Meinung, dass das Instrument der Vorfinanzierung mit der 

Umstellung auf lineare Abschreibungen aufgrund der Nutzungsdauer nicht mehr nötig ist. Bei 

der degressiven Abschreibungsmethode auf dem Restbuchwert gemäss HRM1 konnte die hohe 

Anfangsbelastung durch die Abschreibungen dank einer Vorfinanzierung reduziert werden. Mit 

HRM2 und der Umstellung auf lineare Abschreibungen aufgrund der Nutzungsdauer fällt diese 

hohe Anfangsbelastung weg und deshalb sollten auch Vorfinanzierungen nicht mehr eingesetzt 

werden. Vorfinanzierungen sind auch aus Sicht von True an Fair View klar abzulehnen.  Zudem 

können Vorfinanzierungen anstehende Investitionsentscheide beeinflussen: Kann aus fi-

nanztechnischen Gründen nur eine Investition realisiert werden, wird in der Regel diese mit ei-

ner Vorfinanzierung ausgewählt, da sie ja bereits „finanziert" ist. Auch wenn deren Kosten/Nut-

zen-Verhältnis schlechter und/oder sie weniger dringend ist als eine andere Investition. 

C  Vorfinanzierungen sind zweckgebundene Mittel für besonders bezeichnete Investitionsvorha-

ben. Sie werden in der Bilanz im Eigenkapital erfasst. Vorfinanzierungen für Aufwendungen 

der Erfolgsrechnung sind nicht zulässig.  

D  Gemäss Handbuch HRM2 erfolgen Einlagen und Entnahmen über den ausserordentlichen 

Aufwand resp. Ertrag. 

E  Die Auflösung der Vorfinanzierung hat analog der Nutzungsdauer ab Nutzungsbeginn der An-

lage in jährlichen Tranchen zugunsten der Erfolgsrechnung zu erfolgen. Unabhängig davon 

werden die planmässigen Abschreibungen vorgenommen. Durch die Entnahme aus der Vor-

finanzierung reduziert sich der „netto-Abschreibungsaufwand" in der Erfolgsrechnung. 

G  Vorfinanzierungen sind nicht zu verzinsen. 

 

In der BSIG Nr. 1/170.111/13.4 vom 3. Juni 2014 hält die kantonale Justiz-, Gemeinde- und Kir-

chendirektion zum Thema Vorfinanzierungen Folgendes fest: 

 

a) Generell  

Während HRM2 grundsätzlich zwischen Spezialfinanzierungen (SF) und Vorfinanzierungen unter-

scheidet, verzichtet der Kanton Bern auf diese Lösung. Wie bisher erfolgen Vorfinanzierungen von 

künftigen Investitionen über eine SF. Damit ist die demokratische Legitimation einer solchen Vorfi-

nanzierung hoch, ist doch für eine SF, welche nicht auf übergeordnetem Recht basiert, eine regle-

mentarische Grundlage in der Gemeinde notwendig.  

 

b) Abschreibung von vorfinanziertem Verwaltungsvermögen  

Artikel 83 der Gemeindeverordnung schreibt vor, dass Anlagen des Verwaltungsvermögens unter 

HRM2 nach ihrer Nutzungsdauer abgeschrieben werden. Dadurch werden die Transparenz der 

Jahresrechnung und die Zuverlässigkeit der Entscheidungsgrundlagen wesentlich erhöht. Damit 

diese Qualitätssteigerung mit den SF „Vorfinanzierung Investitionen“ nicht wieder zunichte ge-

macht wird, sind Abschreibung und Entnahme aus diesen SF unter HRM2 speziell geregelt (vgl. 

Art. 88a GV). Bisher wurden bei der Realisierung eines vorfinanzierten Objekts, z.B. einer Turn-

halle, die dafür angehäuften Mittel der SF entnommen und die Anlage in der Höhe der Entnahme 

sofort abgeschrieben. Bei Weiterführung dieser Praxis würde das neue Abschreibungssystem un-

ter HRM2 (linear nach Nutzungsdauer) bei den „vorfinanzierten“ Anlagen unterlaufen. Es wird des-

halb in Artikel 88a GV festgehalten, dass Verwaltungsvermögen, das aufgrund einer SF vorfinan-

ziert wird, ebenfalls nach der Nutzungsdauer abzuschreiben ist. Der objektbezogene Abschrei-

bungsbetrag ist der jeweiligen SF zu entnehmen (Art. 88a Abs. 2 GV). Damit wird erreicht, dass die 
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Entnahmen für die Abschreibungen auf die Nutzungsdauer zu verteilen sind und nicht mehr auf 

einmal erfolgen dürfen. 

 

4.2 Zuständigkeit für die Verabschiedung des Reglements 

Der Erlass eines Reglements über eine Spezialfinanzierung fällt gemäss Artikel 48 der Gemeinde-

ordnung der Stadt Bern vom 3. Dezember 1998 (GO; SSSB 101.1) grundsätzlich in die Zuständig-

keit des Stadtrats. Eine Ausnahme liegt nicht vor, da mit dem Spezialfinanzierungsreglement die 

Zuständigkeitsordnung nicht abgeändert wird. Mit der Spezialfinanzierung selbst werden auch kei-

ne Ausgaben beschlossen. Die einzelnen Investitionen bedürfen jeweils eines Kreditbeschlusses 

des zuständigen Organs. Gemäss Artikel 46 GO kann der Stadtrat jedoch ein Geschäft, das in 

seine Zuständigkeit fällt, den Stimmberechtigten vorlegen. Die Spezialfinanzierung wird über eine 

Dauer von mindestens 25 Jahre bestehen und über die Jahre 2014 bis 2019 sind Äufnungen bis zu 

einem Höchstbetrag von 100 Mio. Franken zulässig. Der Gemeinderat vertritt aus diesen Gründen 

die Ansicht, dass das Reglement unbesehen von formal-juristischen Überlegungen den Stimmbe-

rechtigten vorgelegt werden soll. Stimmt der Stadtrat der Übertragung seiner Zuständigkeit an die 

Stimmberechtigten zu, muss über das Geschäft spätestens im Rahmen der Novemberabstimmung 

zusammen mit dem Budget 2016 entschieden werden.  

 

4.3 Nachkredit und Einlage in die Spezialfinanzierung 

Gemäss Artikel 52 Gemeindeordnung ist der Stadtrat für Nachkredite zu Hauptkrediten zuständig, 

die von ihm oder von den Stimmberechtigten beschlossen worden sind.  

 

Mit dem Produktegruppenbudget 2014 wurde der Dienststelle Finanzverwaltung ein Globalbudget 

von Fr. 30 472 731.34 (Nettoerlös) genehmigt. Da im Jahr 2014 neben Mehrkosten im Lastenaus-

gleichsbereich auch nicht budgetierte Einnahmen (insbesondere Gratisaktien Autoeinstellhalle 

Waisenhausplatz, 12,1 Mio. Franken und Erhöhung Verzinsung Dotationskapital, 7 Mio. Franken) 

verbucht werden konnten, wurde das Globalbudget vor Einlage in die Spezialfinanzierung Eis und 

Wasser um Fr. 16 199 181.30 übererfüllt. Da es sich bei der Einlage in die Spezialfinanzierung Eis 

und Wasser um einen gesamtstädtischen Finanzvorgang handelt, ist dieser über die Finanz-

verwaltung zu verbuchen. Kreditrechtlich wird für die Einlage von Fr. 30 749 564.05 ein Nachkredit 

von Fr. 14 550 382.75 benötigt. Aus diesem Grund wird dem Stadtrat ein Nachkredit in der Dienst-

stelle 610 Finanzverwaltung in der Höhe von Fr. 14 550 382.75 unter dem Vorbehalt der Zustim-

mung der Stimmberechtigten zum Spezialfinanzierungsreglement beantragt.  

 

Zudem wird dem Stadtrat unter dem gleichen Vorbehalt eine Einlage in die Spezialfinanzierung in 

Höhe von 30,75 Mio. beantragt. Sollten die Stimmberechtigten das Spezialfinanzierungsreglement 

ablehnen, wird der Ertragsüberschuss der Erfolgsrechnung 2014 vollständig für Zusatzabschrei-

bungen verwendet.  

 

 

5. Entwurf für ein Spezialfinanzierungsreglement 

 

Das vom Gemeinderat ausgearbeitete Reglement beinhaltet folgende Regelungen: 

 

Artikel 1: Zweck 

Im Zweckartikel wird umschrieben, für welche Investitionsvorhaben und welche Teile dieser Inves-

titionsvorhaben die Vorfinanzierung geschaffen werden soll. Sowohl die Vorhaben als auch deren 

Investitionsanteile mit ökologischem/energetischem Nutzen werden eindeutig und abschliessend 

festgelegt, wodurch die Spezialfinanzierung einen hohen Verbindlichkeitsgrad erhält.  
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Artikel 2: Einlagen 

In Artikel 2 werden die Einlagen geregelt. Diese werden einerseits zeitlich (2014 - 2019; Ende der 

nächsten Legislatur), aber auch betragsmässig (Gesamtbetrag der Einlagen von maximal 100 Mio. 

Franken) limitiert. Die betragsmässige Limitierung wurde aus der Mittelfristigen Investitionsplanung 

2016 - 2023 aus den darin enthaltenen Investitionsvorhaben im Portfolio Eis und Wasser und aus 

der Eisstrategie der Stadt abgeleitet. Diese wurden ergänzt mit den sich 2015 in Ausführung befin-

denden Investitionsvorhaben aus dem Portfolio Eis und Wasser. Abschliessend zuständig für die 

Genehmigung von Einlagen ist der Stadtrat im Rahmen der Genehmigung der jeweiligen Jahres-

rechnung.  

 

Artikel 3: Entnahmen 

Entnahmen erfolgen gemäss gesetzlichen Vorgaben (Neues Rechnungslegungsmodell HRM2) 

lediglich im Umfang der jährlichen Abschreibungen der vorfinanzierten Anlagen. Die Entnahmen 

(über die ganze Nutzungsdauer) werden vom zuständigen Organ bei der Genehmigung des jewei-

ligen Investitionskredites im Sinne einer Reservation von Mitteln beschlossen. Im Rahmen der 

Investitionskreditvorlage wird jeweils aufgezeigt werden, wie hoch der Anteil ökologischer/energe-

tischer Verbesserungen an der Totalsumme ist.  

 

Artikel 5: Auflösung 

Sollte sich bei der Festlegung der definitiven Abschreibungsbeiträge aus dem letzten vorzufinan-

zierenden Investitionsvorhaben zeigen, dass der Bestand der Spezialfinanzierung zu hoch ist, wird 

der Restsaldo zu Gunsten der Erfolgsrechnung des gleichen Jahres über den ausserordentlichen 

Ertrag aufgelöst.  

 

Artikel 6: Inkraftsetzung 

Damit die Spezialfinanzierung aus dem Ertragsüberschuss der Jahresrechnung 2014 alimentiert 

werden kann, muss das zuständige Organ das Reglement rückwirkend auf den 31. Dezember 

2014 in Kraft setzen. 

 

 

6. Fazit 

 

Die kantonalen Rechnungslegungsvorschriften schreiben vor, dass mit Ertragsüberschüssen Zu-

satzabschreibungen vorzunehmen sind. Eine alternative Ertragsüberschussverwendung bedingt für 

den Gemeinderat und die externe Revisionsstelle die Schaffung eines Reglements. Mit der vorge-

legten Spezialfinanzierung wird eine sinnvolle und nachhaltige Verwendung von aus Ertragsüber-

schüssen in der Erfolgsrechnung erzielten Mitteln erreicht. Die Einlagen in die Spezialfinanzierung 

werden während der Lebensdauer von Bestandteilen von Sanierungsvorhaben bei städtischen Eis- 

und Wasseranlagen, die zu einer ökologischen und/oder energetischen Verbesserung führen, zu 

Abschreibungszwecken verwendet und entlasten damit künftige Erfolgsrechnungen. Der Gemein-

derat hält fest, dass Spezialfinanzierungen im Sinne einer Vorfinanzierung von Abschreibungen 

zukünftiger Investitionen nur für Vorhaben zulässig sind, die im Zeitpunkt der Schaffung der Spezi-

alfinanzierung bereits bekannt waren. Ebenfalls unzulässig sind Vorfinanzierungen für Aufwendun-

gen der Erfolgsrechnung. Grundsätzlich wären auch Spezialfinanzierungen mit einem anderen 

Zweck denkbar. Der Gemeinderat hat im Vorfeld einige Varianten geprüft. Dabei ist er zur Über-

zeugung gelangt, dass nur die Spezialfinanzierung in beantragter Form einem möglichst breiten 

Bevölkerungskreis zu Gute kommt und im Sinne eines Generationenprojekts heutige Überschüsse 

in der Erfolgsrechnung nachhaltig zum Vorteil zukünftiger Generationen sichert, da den nächsten 

Generationen auch Bauten im sanierungsbedürftigen Zustand übergeben werden.  

 

 

 



Antrag 

 

1. Der Stadtrat genehmigt das Reglement über die Spezialfinanzierung von Investitionen in Eis- 

und Wasseranlagen mit einem ökologischen Nutzen und die dazugehörige Abstimmungs-

botschaft zuhanden der Stimmberechtigten.  

 

2. Der Stadtrat tätigt unter dem Vorbehalt der Zustimmung der Stimmberechtigten zum 

Reglement über die Spezialfinanzierung von Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit 

einem ökologischen Nutzen zu Lasten der Jahresrechnung 2014 eine Einlage von 

Fr. 30 749 564.05 in die Spezialfinanzierung von Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit 

einem ökologischen Nutzen.  

 

3. Er beschliesst unter Vorbehalt der Zustimmung der Stimmberechtigten zum Reglement über 

die Spezialfinanzierung von Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit einem ökologischen 

Nutzen einen Nachkredit von Fr. 14 550 382.75 in der Dienststelle 610 Finanzverwaltung. 

 

 

Bern, 29. April 2015 

 

 

Der Gemeinderat 

 

 

Beilagen: 

- Entwurf des Reglements über die Spezialfinanzierung von Investitionen in Eis- und 

Wasseranlagen mit einem ökologischen Nutzen  

- Auszug MIP 2016 - 2023 zu Eis- und Wasseranlagen 

- Eisstrategie der Stadt Bern vom 30. Oktober 2013 



Entwurf 
 

XXX.X 

 

xx. Monat 2015  

 

Reglement 

über die Spezialfinanzierung von Investitionen in Eis- und Wasseranlagen mit einem 

ökologischen Nutzen 

(Spezialfinanzierungsreglement Eis und Wasser; RSEW) 

 

Die Stimmberechtigten der Stadt Bern, 
 

gestützt auf 

– Artikel 86ff. der kantonalen Gemeindeverordnung vom 16. Dezember 1998; 

– Artikel 46 und 150 der Gemeindeordnung der Stadt Bern vom 3. Dezember 1998; 

beschliessen: 

 

Art. 1 Zweck 

1 Die Spezialfinanzierung bezweckt die Vorfinanzierung von Investitionen zugunsten von bei Inkraft- 

setzung des Reglements bekannten städtischen Infrastrukturvorhaben für Sport- und Freizeitanlagen 

im Bereich Eis und Wasser, soweit sie mit einem ökologischen oder energetischen Nutzen verbunden 

sind.  
2 Die bei Inkraftsetzung des Reglements bekannten städtischen Infrastrukturvorhaben für Sport- und 

Freizeitanlagen im Bereich Eis und Wasser sind im Anhang zu diesem Reglement abschliessend fest-

gehalten.  

 

Art. 2 Einlagen 

1 Die Spezialfinanzierung wird durch Ertragsüberschüsse der Jahresrechnung (Erfolgsrechnung) der 

Stadt Bern geäufnet. 
2 Über Einlagen entscheidet der Stadtrat im Rahmen der Genehmigung der Jahresrechnung. 
3 Die Äufnung ist beschränkt auf die Rechnungsjahre 2014 bis 2019. 
4 Der Gesamtbetrag der Einlagen darf die Summe von Fr. 100 000 000.00 nicht übersteigen.  

 

Art. 3 Entnahmen 

1 Die jährlichen Entnahmen beschränken sich auf die für die vorfinanzierten Anlagen oder Anlagenteile 

gesetzlich vorgeschriebenen jährlichen Abschreibungen.  
2 Über die Entnahmen aus der Spezialfinanzierung beschliesst das für die Genehmigung des Investiti-

onskredits zuständige Organ bei der jeweiligen Kreditvergabe. 

 

Art. 4 Verzinsung 

Die Spezialfinanzierung wird nicht verzinst. 

 

Art. 5 Auflösung 

Ein allfällig verbleibender Restsaldo der Spezialfinanzierung wird unter Berücksichtigung der  gesetz-

lich vorgegebenen Abschreibungsdauer des zuletzt realisierten Bauvorhabens gemäss Artikel 1 nach 

Genehmigung des Realisierungskredits durch das zuständige Organ aufgelöst.  

 



 

Art. 6 Inkrafttreten 

Dieses Reglement tritt rückwirkend auf den 31. Dezember 2014 in Kraft. 

 

Bern, XX. Monat 2015 

 

NAMENS DES STADTRATS 

 

 

Claude Grosjean 

Präsident 

 

 

Daniel Weber 

Ratssekretär 

 

 

Anhang: 

- Liste der durch diese Spezialfinanzierung vorzufinanzierenden städtischen Investitionsvorhaben 



MIP 2016 - 2023 Investitionsplanung Hochbau, Eis und Wasser
Beträge in  Franken

Auftrag Kurztext Stat

Projektaufwand

Netto Jahr 2015 Jahr 2016 Jahr 2017 Jahr 2018 Jahr 2019 Jahr 2020 Jahr 2021 Jahr 2022 Jahr 2023 Später

Instandsetzung ohne Neubestellung

PB09-159 P E+W: FB Lorraine, San. / Ertüchtigung Aaresteg 5'160'000.00 0.00 25'000 285'000.00 2'344'000.00 2'506'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PB13-035 P E+W: Hirschengraben, Stilllegung 500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 12'000.00 488'000.00

PB14-019 E+W: Hallenbad Wyler, San. Flachdach Garderoben 160'000.00 10'000.00 150'000 0.00

PB13-008 E+W: Hirschengraben, Betriebserhaltung 2014 / 15 1'950'000.00 1'600'000.00 350'000 0.00

PB ?? P E+W: Freibad Wyler, Altlastensanierung 1'000'000.00 0.00 300'000 500'000.00 200'000.00 0.00

Total Instandsetzung ohne Neubestellung 8'770'000.00 825'000 785'000.00 2'544'000.00 2'506'000.00 0.00 0.00 0.00 12'000.00

Instandsetzung mit Neubestellung

PB12-005 E+W: Weyermannshaus, San. Freibad 24'800'000.00 1'055'000.00 433'000 1'179'000.00 4'861'000.00 13'735'000.00 3'537'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PB09-167 P E+W: KA-WE-DE Gesamtsanierung 34'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 641'000.00 1'399'000.00 7'258'000.00 24'702'000.00

PB09-166 P E+W: HB Wyler, G.San. HB & Restaurant 36'500'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'903'000.00 1'603'000.00 12'783'000.00 20'211'000.00

PB09-196 P E+W: FB Marzili, Gesamtsan. Freibad mit Umgebung 32'900'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1'145'000.00 829'000.00 9'621'000.00 18'255'000.00 3'050'000.00

PB09-160 P E+W: FB Wyler, San. Freibad mit Ersatzneubau GGB 19'800'000.00 0.00 0.00 0.00 562'000.00 626'000.00 8'589'000.00 10'023'000.00 0.00 0.00 0.00

PB13-038 P EW Weyermannshaus, Minimalsanierung 1 Eisfeld 8'300'000.00 388'000.00 0.00 110'000.00 7'717'000.00 85'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PB09-195 P E+W: HB Weyermannshaus, San. 2. Etappe 28'800'000.00 0.00 0.00 70'000.00 362'000.00 1'146'000.00 1'189'000.00 12'729'000.00 13'304'000.00 0.00 0.00

Total Instandsetzung mit Neubestellung 185'100'000.00 433'000 1'359'000.00 13'502'000.00 15'592'000.00 14'460'000.00 26'125'000.00 25'927'000.00 38'296'000.00

Reine Neubestellung ohne Instandsetzung

PB11-008 E+W: Schwimmhalle 50m, Neubau 61'000'000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96'000.00 2'534'000.00 58'370'000.00

Total Reine Neubestellung ohne Instandsetzung 61'000'000.00 0 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 96'000.00 2'534'000.00

254'870'000.00 3'053'000.00 1'258'000.00 2'144'000.00 16'046'000.00 18'098'000.00 14'460'000.00 26'125'000.00 26'023'000.00 40'842'000.00 106'821'000.00
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1. Faktenlage 

 

Die Stadt betreibt - durch das Sportamt - die Kunsteisbahn (KEB) Weyermannshaus und die 

KEB Ka-We-De. Die dritte Eisanlage bei der PostFinance Arena wird im Auftrag der Stadt 

durch die (stadteigene) Bern Arena Stadion AG (BASAG) betrieben; zwischen Stadt und 

BASAG besteht für den Eislauf ein Leistungsvertrag.  

 

Finanz- und sportpolitische Fakten: 

 

1. Die Zahlen des öffentlichen Eislaufs sind in der Stadt Bern analog zum gesamt-

schweizerischen Trend rückläufig, während für Breitensport-Eishockey zusätzli-

cher Bedarf besteht. 

2. Aus sportpolitischer Sicht (Sport- und Bewegungskonzept der Stadt Bern) kann 

und aus finanzpolitischer Sicht (Planungserklärung des Stadtrats vom 2. Mai 

2013 zum IAFP) soll der Gemeinderat eine Reduktion von drei auf zwei Eisanla-

gen (allenfalls eine Reduktion der verfügbaren Eisfläche) vornehmen. Der Abbau 

hat zu Lasten des rückläufigen öffentlichen Eislaufs zu erfolgen und nicht auf 

Kosten des Eishockeys. 

3. Synthetic-Eis eignet sich für öffentlichen Eislauf, jedoch nicht für Eishockey und 

Eiskunstlauf; letztere beiden benötigen Kunsteis. 

4. Auf einem öffentlichen Eislauffeld kann nicht Eishockey gespielt werden. Jedoch 

kann ein Eishockeyfeld für den öffentlichen Eislauf genutzt werden. Eine Kombi-

nation freier Eislauf und Eishockey funktioniert gut, da freier Eislauf erfahrungs-

gemäss tagsüber stattfindet und Eishockey am Abend. Das Wochenende wird 

mit entsprechenden Benutzerzeiten auf Eishockey und freien Eislauf aufgeteilt. 

5. Die zu 72 % im Eigentum der Stadt Bern stehende BASAG, die das Investment 

des Eigentümers absichert und den Betrieb der Halle sowie des Ausseneisfelds 

organisiert, ist finanziell auf die heutige leistungsvertragliche Abgeltung ange-

wiesen. Eine kurzfristige Nichterneuerung des Leistungsvertrags ist für die 

BASAG finanziell nicht verkraftbar. Sie würde zu finanziellen Mehrbelastungen 

der Stadt führen, welche die erzielten Einsparungen übersteigen würden. 

6. Für den Gemeinderat stand 2012 betreffend Ka-We-De die Winterschliessung  

oder die Umstellung auf Synthetic-Eis im Vordergrund. Die Quartierbevölkerung 

kämpft für den Erhalt der Anlage. Eine Petition „Weiterschlöflen auf der Ka-We-

De“ ist hängig. Der Gemeinderat hat in der Beantwortung von parlamentarischen 

Vorstössen seine Bereitschaft ausgedrückt, eine stärkere Verbindung von Ka-

We-De und Tierpark zu prüfen. Im Entwurf des Tierparkreglements, das der Ge-

meinderat am 4. September 2013 zuhanden von Stadtrat/Souverän verabschie-

dete, ist die Erweiterung des Tierparkperimeters um die Ka-We-De als Option 

enthalten. Der Tierpark (Flamingos) profitiert von der Abwärme der Kunsteis-

bahn. 

7. In der KEB Weyermannshaus muss die Eispiste dringend saniert werden. In der 

KEB Ka-We-De ist eine baldige Sanierung angezeigt. 

8. Im Zusammenhang mit Eishockeyanlagen akzentuiert sich in letzter Zeit die 

Lärmproblematik: das Einhalten der Umweltgesetzgebung (Lärmgrenzwerte) 

macht bei Sanierungen bauliche (Eishalle) und/oder betriebliche Massnahmen 

(Reduktion Öffnungszeiten) notwendig. 
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2. Die drei Kunsteisbahnen (KEB) in der Stadt Bern: Ist-Situation und Ausblick  

 

2.1. Weyermannshaus 

Im Weyermannshaus gibt es ein Norm-Eishockeyfeld, eine freie Eisfläche sowie ein kleines 

Trainingsfeld als Teil der freien Eisfläche. Zum Norm-Eishockeyfeld gehört auch eine Zu-

schauertribüne. Das Eishockeyfeld wird primär vom Eishockeyclub EHC Rot-Blau Bern, aber 

auch für die Nachwuchstrainings des SCB genutzt.  

In den Jahren 2009 - 2012 verzeichnete die KEB Weyermannshaus rund 66 000 Eintritte pro 

Jahr. Die Eisbahn muss dringend saniert werden. Eine Sommernutzung (Tennis, Beachsoc-

cer,…) ist bereits heute aufgrund des schlechten Zustands der Betonpiste nicht mehr möglich.  

Ausblick: Es liegen eine von StaBe in Auftrag gegebene Machbarkeitsstudie sowie ein Lärm-

gutachten vor. Sollen im Rahmen der Sanierung zwei Norm-Eishockeyfelder erstellt werden, 

so wären laut Lärmgutachten eine Einhausung (Eishalle) und/oder mindestens betriebliche 

Einschränkungen (Anpassung der Betriebszeiten für Eishockey) nötig, um den Bau zu bewilli-

gen. Zu berücksichtigen ist ebenfalls, dass die Stadt im betreffenden Perimeter neue Woh-

nungen plant. 

 

2.2. Ka-We-De 

In der Ka-We-De werden jeweils nach dem Freibadbetrieb im Sommer ein Norm-Eishockey-

feld und eine grosse Eisfläche für den freien Eislauf erstellt. Das Eishockeyfeld wird primär 

vom EHC Bern 96 genutzt. Zudem nutzt der SCB-Eiskunstlauf sowohl das Eishockeyfeld als 

auch die freie Eisfläche. Der Eishockeybetrieb bringt ab und zu Probleme mit der Anwohner-

schaft wegen der Lärmbelastung. Die gesamte Anlage muss altersbedingt saniert werden 

(Sommer- und Winternutzung).  

Ausblick: Zur Ka-We-De liegen umfassende Nutzungsstudien des Zürcher Architekturbüros 

Ernst Niklaus Fausch vor. Der Tierpark (Flamingos) profitiert von der Abwärme aus dem Win-

ter-Kunsteisbetrieb der Ka-We-De. Eine engere Verbindung zwischen Tierpark und Ka-We-De 

bis hin zur vollständigen Integration der Ka-We-De in den Tierpark (Tierparkreglement) kann 

für beide Anlagen eine Chance bieten. Auch finanzpolitisch könnten solche Varianten für die 

Stadt interessant sein, weil der Stadthaushalt entlastet werden könnte. Angesichts der Um-

weltgesetzgebung (Einhaltung der Lärmgrenzwerte) ist davon auszugehen, dass der Eisho-

ckeybetrieb in der heutigen Form der Anlage nicht aufrecht zu erhalten ist. Das Projekt zur 

zukünftigen Nutzung der Ka-We-De soll zusammen mit Tierpark, Quartierkommission und 

allfälligen weiteren betroffenen Kreisen erarbeitet werden. 

 

2.3. PostFinance Arena (BASAG) 

Die Postfinance Arena (PFA) wurde 2007/2008 saniert und umgebaut. Vor dem Umbau war 

die BASAG die Eigentümerin der PFA. Im Rahmen des Umbaus hat die als Investorin auftre-

tende SPS Immobilien AG (SPS) das Eigentum an der PFA übernommen, welche die Infra-

struktur seither an die BASAG vermietet. Dieses Konstrukt sichert die Investitionen des In-

vestors. Die BASAG ist zu  

72 % im Besitz der Stadt Bern (bei den restlichen Aktionären handelt es sich grossmehrheit-

lich um Unternehmen, die bei der Überdachung des Stadions auf Entschädigungen verzichtet 

hatten) und vermietet die Anlageteile insbesondere dem SCB. Zusätzlich ist die BASAG zu-

ständig für den Betrieb und das Facility Management der ganzen Anlage. Für die Wahrneh-

mung dieser Aufgaben hat sie der InfraPost AG einen Unterauftrag erteilt. Die PFA besteht für 

die sportliche Nutzung im Wesentlichen aus 3 Teilen: Arena (Matchhalle, SCB); Trainingshalle 

(50 % SCB; 50 % Öffentlichkeit); freie Eisfläche auf Vorplatz (100 % Öffentlichkeit). Die 

Matchhalle und die Trainingshalle sind Norm-Eishockeyfelder und werden für Eishockey und 
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Eiskunstlauf genutzt. Die Trainingshalle und die freie Eisfläche auf dem Vorplatz (inkl. Be-

triebsgebäude und Buvette) wurden beide im Rahmen der Totalsanierung vollumfänglich neu 

erstellt. 

Zwischen der BASAG und der Stadt besteht ein (vierjähriger) Leistungsvertrag. Die Stadt ent-

richtet der BASAG für den öffentlichen Eislauf auf dem Aussenfeld und in der Trainingshalle 

(zu 50 %) eine jährliche Abgeltung, die heute 1.076 Mio. Franken beträgt. Dieser Leistungs-

vertrag ist auf die Saison 2012/13 ausgelaufen. In den laufenden Leistungsvertragsverhand-

lungen wurde klar, dass die BASAG auf diese Abgeltungshöhe angewiesen ist. Als - zusätzli-

che - Gegenleistung soll in den neuen Vertrag aufgenommen werden, dass die BASAG das 

heutige Ausseneisfeld bis zur Saison 2014/15 in ein Eishockeyfeld umbaut. So werden auch 

Eishockeytrainings ermöglicht, und das Eisfeld kann als Ersatzstandort für die andern Eisan-

lagen dienen (z.B. während deren Sanierungen). Der Gemeinderat hat den Leistungsvertrag 

am 30. Oktober 2013  zuhanden des Stadtrats verabschiedet.  

Ausblick: Im Leistungsvertrag ist die Verpflichtung verankert, dass die BASAG, auf die Saison 

2014/15 in den Umbau des Eisfelds in ein Eishockeyfeld investieret. Zudem ist eine Machbar-

keitsstudie in Auftrag, mit welcher die Realisierbarkeit einer neuen Eishalle am Standort der 

heutigen Curlinghalle und des öffentlichen Eisfelds geprüft werden soll. In der neuen Eishalle 

könnten - nebst gewerblichen Zusatznutzungen - Curling, zwei Eishockeyfelder und öffentli-

cher Eislauf in Kombination untergebracht werden. Bis Anfang 2014 sollen die Resultate der 

Studie vorliegen. Damit könnte in der Postfinance-Arena ein eigentlicher Eis(hockey)cluster 

entstehen. Als Investorin für ein solches Projekt kann und will jedoch die BASAG nicht auftre-

ten. Voraussetzung für eine allfällige Realisierung werden das Investment eines Dritten sowie 

attraktive Betriebsbe-dingungen für die Eishalle sein.  

Der Standort hat auch den Vorteil, dass er - im Gegensatz zu Ka-We-De und Weyermanns-

haus - nicht lärmsensibel ist (kein Wohnquartier) und insofern in Bezug auf die Umweltge-

setzgebung unproblematisch ist. 

 

 

3. Aspekte realistischer Entwicklungsszenarien 

 

Eisanlagen sind in ihrem Betrieb und Unterhalt sehr kostenintensiv und weisen einen sehr 

hohen Energieverbrauch auf. Müssen sie saniert werden, kommen Mehrkosten für die Stadt 

dazu, weil die Umweltgesetzgebung (Lärmgrenzwerte) eingehalten werden muss. Die Eintritte 

beim öffentlichen Eislauf sind rückläufig und werden pro Eintritt überdurchschnittlich subven-

tioniert. Bei der Entwicklung von Zukunftsszenarien sind deshalb folgende Aspekte zu beach-

ten: 

(1) Sicht Finanzen: Die Lösung muss für die Stadt zu Einsparungen führen, den Investitions-

bedarf minimieren und keine neuen Finanzrisiken auslösen; 

 Konsequenz: Der BASAG-Ausstieg ist finanzpolitisch nicht möglich, da die Nichterneu-

erung des Leistungsvertrags die stadteigene BASAG in den Konkurs treibt. Einerseits 

würde dies die Auslösung von städtischen faktischen und rechtlichen Garantien bedeuten 

(unkündbarer Mietvertrag bis 2029, möglicherweise weitere Sicherheiten). Andererseits 

würde ein solcher Schritt gegenüber dem Investor SPS (als Vermieter der BASAG) und 

anderen potentiellen Investoren ein sehr negatives Signal hinsichtlich künftiger Investitio-

nen in der Stadt Bern aussenden, weil ein solcher Schritt als „Wortbruch“ der Stadt Bern 

ausgelegt würde. 

(2) Sicht Sport: Öffentlicher Eislauf auf zwei Anlagen ist ausreichend.  

 Konsequenz: Eine der drei Anlagen ist für den öffentlichen Eislauf mittelfristig zu 

schliessen. 
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(3) Sicht Ökologie: Betrieb und Lärmschutz sprechen für die Konzentration (und Einhausung) 

des Eishockeybetriebs ausserhalb von (künftigen) Wohngebieten, für welche strengere 

Lärmgrenzwerte gelten; die Reduktion der öffentlichen Eislauffelder spart Geld und Ener-

gie. 

 Konsequenz: Da die Ka-We-De mitten in einem Wohnquartier liegt und im Weyer-

mannshaus mittelfristig Wohnungen geplant sind, soll geprüft werden, den Eishockeybe-

trieb möglichst bei der heutigen PostFinance Arena zu konzentrieren. Es entstünde zu-

sammen mit dem SCB ein „Eishockey Cluster“. Die Prüfung ginge einher mit der BASAG-

Strategie, die Machbarkeit einer neuen Eishalle mit Curling, Eishockey und öffentlichem 

Eislauf abzuklären. 

(4) Sicht Quartier und Politik: Die im Sport- und Bewegungskonzept des Gemeinderats vor-

gezeichnete Eisstrategie sowie die Akzeptanz der Lösung bei der Quartierbevölkerung 

und dem Stadtrat sind angemessen zu berücksichtigen. 

 Konsequenz: Eine Winterschliessung der Ka-We-De ist nach Einschätzung der BSS 

derzeit kaum mehrheitsfähig, vor allem weil die Ka-We-De im Quartier gut verankert ist. 

Die Petitionen aus dem Quartier und aus Sportkreisen sowie Vorstösse des Stadtrats drü-

cken den klaren Willen zum (ganzjährigen) Erhalt der Ka-We-De aus. Realistisch und fi-

nanz-, sport- und quartierpolitisch umsetzbar erscheint die Variante, den Winterbetrieb auf 

öffentlichen Eislauf zu reduzieren; damit wäre hier die Umstellung auf Synthetic-Eis eine 

Option (die Prüfung von Eisflächen aus synthetischem Eis verlangt das interfraktionelle 

Postulat SP/JUSO, GB/JA!, BDP/CVP [David Stampfli, SP/Cristina Anliker-Mansour, GB/ 

Béatrice Wertli, CVP] vom 8. November 2012: Ökologischere Eisflächen in Bern dank syn-

thetischem Eis). Der Eishockeybetrieb müsste auf die KEB Weyermannshaus - respektive 

nach dem Bau des Ausseneishockeyfelds und später einer Eishalle - in die PostFinance 

Arena verlegt werden. Angesichts der sinnvollen und erwünschten engeren Verbindung 

mit dem Tierpark ist gleichzeitig die Integration der Ka-We-De in das Tierparkareal zu prü-

fen, wie dies bereits in der Nutzungsstudie Büro Fausch dargelegt wurde. Dieser Vor-

schlag wurde als Option im Entwurf Tierparkreglement verankert.  

 

 

4. Die verbleibende Lösungsvariante und der „Plan B“ 

 

Lösungsvariante 

 

⇒ PostFinance: Leistungsvertrag BASAG. Zusätzliche Vertragspflicht der BASAG: 

Umbau des Eisfelds in ein Eishockeyfeld. Mittelfristig: Neubau einer Eishalle bei 

der PostFinance Arena für Curling, Eishockey und öffentlichen Eislauf. 

⇒ Ka-We-De: 1 Eisfeld (allenfalls aus Synthetic-Eis) für öffentlichen Eislauf. Aufhe-

bung des Eishockeyfelds und Verschiebung auf das Areal der PostFinance Are-

na, sobald die Eishalle gebaut ist. 

⇒ KEB Weyermannshaus: 1 Eishockeyfeld. Öffentlicher Eislauf weiterhin möglich. 

 

Die Umsetzung dieser Lösung ist so zu staffeln, dass die Eishockeyvereine immer eine Spiel- 

resp. Ausweichmöglichkeit haben, und dass öffentlicher Eislauf auf 2 Eisanlagen stattfinden 

kann. 

 

Eventual-Lösungsvariante „Plan B“: 

Falls die Investorin Anfang 2014 entgegen der heutigen Absicht beschliesst, keine Eishalle 

auf dem PostFinance-Gelände zu bauen, müssten auf der KEB Weyermannshaus zwei Eisho-
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ckeyfelder erstellt und der Ka-We-De-Eishockeybetrieb müsste in die KEB Weyermannshaus 

verschoben werden. 

⇒ PostFinance: Leistungsvertrag BASAG. Zusätzliche Vertragspflicht der 

BASAG: Umbau des Eisfelds in ein Eishockey-Matchfeld.  

⇒ Ka-We-De: 1 Eisfeld (allenfalls Synthetic-Eis) für öffentlichen Eislauf. 

Aufhebung des Eishockeyfelds und Verschiebung in KEB Weyermanns-

haus, sobald die Anlage saniert und das zweite Eishockeyfeld erstellt ist. 

⇒ KEB-Weyermannshaus: 2 Eishockeyfelder (Einhausung nötig?). Öffentli-

cher Eislauf weiterhin möglich. 

 

Risiko: Laut Umweltgutachten ist der Bau von 2 Eishockeyfeldern auf der KEB Weyermanns-

haus wegen der Lärmvorschriften nur bewilligungsfähig mit dem Bau einer Eishalle. Ein sol-

cher Bau für die KEB Weyermannshaus hätte für die Stadt hohe Mehrkosten zur Folge. 

 

 

5. Die finanziellen Konsequenzen der Lösungsvariante 

 

BASAG:  Leistungsvertrag für 1 Eishockeyfeld/mittelfristig Eishalle = 2 Eishockeyfelder 

Weyerli:  1 Eishockeyfeld 

Ka-We-De:  1 Eisfeld (allenfalls Synthetic-Eis) für öffentlichen Eislauf. 

 

PostFinance (BASAG) 

Abgeltung wie bisher Fr. 1 076 000.00  Im Vergleich zum Budget Mehraufwand von 

Fr. 190 000.00 jährlich (ab 2013). 

Ab 2017 besteht im Falle der Realisierung der 

Eishalle für die Stadt Bern die realistische Option, 

den Leistungsvertrag mit der BASAG nicht mehr 

erneuern zu müssen und damit zumindest einen 

Teil der bisherigen Abgeltung von 1 076 Mio. 

Franken einsparen zu können. 

 

KEB Weyermannshaus 

Investition von Fr. 4 000 000.001  Im Vergleich zur MIP-Anmeldung  

(Fr. 24 000 000.00) Einsparung von  

Fr. 20 000 000.00 Investitionen, das heisst Ein-

sparung von Fr. 540 000.00 jährliche Kapital-

folgekosten/Mietfolgekosten2 ab Sanierung 

(2017). 

Betriebskosten nach Sanierung: Im Vergleich zum 

IAFP 2014 - 2017 Einsparung von  

Fr. 100 000.00 jährliche Betriebskosten ab 

20173. 
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KEB Ka-We-De 

Investition von Fr. 700 000.00 Variante mit Synthetic-Eis: Im Vergleich zur Nut-

zungsstudie Fausch4, die von Fr. 5 500 000.00 

ausgeht, Einsparung von Fr. 4 800 000.00 In-

vestitionen, d.h. Einsparung von Fr. 300 000.00 

jährliche Kapitalfolgekosten/Mietfolgekosten2 

ab Sanierungszeitpunkt. 

Betriebskosten nach Sanierung bei Umstellung 

auf 1 öffentliches Eislauffeld: Im Vergleich zum 

Budget 2013 Einsparung von Fr. 150 000.00 Be-

triebskosten jährlich5. 

  Variante mit Kunsteis: Es ergeben sich im Ver-

gleich zur Variante mit Synthetic-Eis jährliche Zu-

satzkosten von ca. Fr. 40 000.00 bis  

Fr. 80 000.00. 

 

 Fazit: Die Lösungsvariante bringt der Stadt Bern im Vergleich zur MIP und zum IAFP 

2014 - 2017) jährliche Einsparungen von rund Fr. 900 000.00.  

 

 

6. Die finanziellen Konsequenzen der Eventual-Lösungsvariante „Plan B“ 

 

BASAG:  Leistungsvertrag für 1 Eishockeyfeld  

Weyerli:  2 Eishockeyfelder (evtl. 1 Eishockeyfeld eingehaust wegen Lärmschutz) 

Ka-We-De:  1 Eisfeld (allenfalls Synthetic-Eis) für den öffentlichen Eislauf. 

 

PostFinance (BASAG) 

Abgeltung wie bisher Fr. 1 076 000.00  Im Vergleich zum Budget Mehraufwand von 

Fr. 190 000.00 jährlich (ab 2013). 

 

KEB Weyermannshaus 

Investition von Fr. 13 300 000.00 Im Vergleich zur MIP Anmeldung (Fr. 24 Mio. 

ohne Halle) Einsparung von Fr. 10 700 000.00 

Investitionen, d.h. Einsparung von  

Fr. 170 000.00 jährliche Kapitalfolgekos-

ten/Mietfolgekosten2 ab Sanierungszeitpunkt 

(2017). 

  Betriebskosten nach Sanierung: Im Vergleich zum 

IAFP 2014 - 2017 wegen erhöhtem Eis- und Gar-

derobenreinigungsaufwand bei 2 Feldern Mehr-

aufwand von Fr. 100 000.00 jährlich (ab 2017). 

  Vorbehalt: Laut Umweltrechtsgutachten müsste 

zur Bewilligungsfähigkeit bei der Planung von 2 

Eishockeyfeldern mindestens ein Eishockeyfeld 

eingehaust werden. Das würde die Investitions-

kosten (die StaBe rechnen mit Fr. 24 Mio. OHNE 

Einhausung) und die jährlichen Finanzierungs-

kosten um ca. Fr. 200 000.00 bis  

Fr. 400 000.00 erhöhen1! 
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KEB Ka-We-De 

Investition von Fr. 700 000.00 Variante mit Synthetic-Eis: Im Vergleich zur Nut-

zungsstudie Fausch4, die von Fr. 5 500 000.00 

ausgeht, Einsparung von Fr. 4 800 000.00 In-

vestitionen, d.h. Einsparung von Fr. 300 000.00 

jährliche Kapitalfolgekosten/Mietfolgekosten2 

ab Sanierungszeitpunkt. 

Betriebskosten nach Sanierung bei Umstellung 

auf 1 öffentliches Eislauffeld: Im Vergleich zum 

Budget 2013 Einsparung von Fr. 150 000.00 Be-

triebskosten jährlich5. 

  Variante mit Kunst-Eis: Im Vergleich zur Variante 

mit Synthetic-Eis ergeben sich jährliche Zusatz-

kosten von ca. Fr. 40 000.00 bis Fr. 80 000.00. 

 

 Fazit: „Plan B“ bringt der Stadt Bern langfristig gesehen jährliche Einsparungen 

von Fr. 330 000.00 (im Vergleich zu MIP und IAFP 2014 - 2017).  

 

 

 

 
1 Nur ein Feld ohne zusätzliche Garderoben. Basis Grobkostenschätzung Theiler Ingenieure AG aus Machbar-

keitsstudie vom 12. September 2012. 
2 Berechnungsgrundlage Kapitalfolgekosten/Mietfolgekosten 4 % von der Investitionssumme. 
3 Mit nur einem Eisfeld reduzieren sich die Energie- und Personalkosten. 
4 Gemäss Schlussbericht vom Juni 2012 „Kunsteisbahn und Wellenbad Dählhölzli Bern (Ka-We-De) Nutzungs-

studie Fausch“. 
5 Mit nur einem Eisfeld reduzieren sich die Energie- und Personalkosten. Zudem kann der öffentliche Eislauf 

später (Nov.) stattfinden. 
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